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§ 14 NO HK 1978
Verschwiegenheitspflicht

NO HK 1978 - NO Heilvorkommen- und Kurortegesetz 1978

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Alle in einer Kuranstalt oder -einrichtung beschaftigten Personen sind zur Verschwiegenheit Uber alle Umstande, die
ihnen in Austbung ihrer Tatigkeit oder mit Beziehung auf ihre Tatigkeit Gber die Krankheit von Kurgasten und Uber
deren personliche, wirtschaftliche und sonstige Verhaltnisse bekannt geworden sind, verpflichtet. Die
Verschwiegenheitspflicht ist zeitlich unbegrenzt und endet daher auch nicht mit dem Ende der Beschaftgigung oder
der Tatigkeit in der Kuranstalt oder -einrichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenbarung
des Geheimnisses durch Gesetz geboten ist oder soweit die Offentlichen Interessen an der Offenbarung des
Geheimnisses, insbesondere die Interessen der 6ffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege, die privaten
Interessen an der Geheimhaltung Uberwiegen. Fur Personen, fir die nach anderen gesetzlichen oder dienstrechtlichen
Vorschriften eine weitergehende Verschwiegenheitspflicht besteht, bleiben die diesbezlglichen Vorschriften
unberdhrt.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 14 NÖ HK 1978 Verschwiegenheitspflicht
	NÖ HK 1978 - NÖ Heilvorkommen- und Kurortegesetz 1978


